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Leitfaden zur Errichtung und Betrieb 

eines Ladengeschäftes 
 

• Wenn die zum Geschäftsbetrieb zu benützenden Räumlichkeiten eine Zweckänderung 
erfahren, ist in vielen Fällen eine Bewilligung beim Amt für Baubewilligungen, Amtshaus 
IV, Lindenhofstrasse 19, 8021 Zürich, einzuholen. Für die entsprechenden Abklärungen 
besteht die Möglichkeit, dort ohne Voranmeldung eine persönliche Sprechstunde (Montag 
bis Freitag 0800 - 0900 Uhr) zu besuchen oder die telefonische Sprechstunde (Montag 
bis Freitag 1000 - 1100 Uhr) zu benützen (Tel. 044 412 29 87/88).  

• Lebensmittel dürfen nur mit einer Bewilligung des Lebensmittelinspektorates,  
Walchestrasse 31, 8006 Zürich, (Tel. 044 412 50 40 / Fax 044 412 50 41), verkauft wer-
den.  

• Für den Verkauf von alkoholhaltigen Getränken ist eine Anmeldung in der Kanzlei,  
Förrlibuckstrasse 61, Erdgeschoss, 8005 Zürich, erforderlich (Tel. 044 411 73 73).  

• Unbeleuchtete Firmenschilder, nicht grösser als ¼ m2, sind bewilligungsfrei, wenn diese 
auf Privatgrund längs der Hausfassade angebracht sind. Bewilligungspflichtig sind Fir-
menschilder, welche in die öffentliche Luftsäule ragen sowie alle Leuchtreklamen und 
Reklameschriften, die vom öffentlichen Grund aus sichtbar sind, ebenfalls Sonnenstoren 
über dem öffentlichen Grund. Gesuche sind an das Amt für Städtebau, Reklameanlagen, 
Lindenhofstrasse 19, 8021 Zürich (Tel. 044 412 29 44) zu richten.  

• Warenauslagen auf dem öffentlichen Grund bedürfen der Bewilligung der Stadtpolizei, 
Kommissariat Polizeibewilligungen, Fachgruppe Gewerbe, Förrlibuckstrasse 61, 8005 Zü-
rich (Tel. 044 411 73 10). Die Benützungsgebühren variieren, je nach Geschäftslage.  

• Bei der Eröffnung des Geschäftes ist beim zuständigen Quartier- oder Kreisbüro eine 
Einzugsanzeige für Geschäftslokale einzureichen.  

• Die Vorschriften des Ruhetags- und Ladenöffnungsgesetzes, sowie des Arbeitsgesetzes 
sind einzuhalten.  

• Beim Verkauf von importierten Waren sind die Zollvorschriften zu beachten. Auskunft 
erteilt das Zollinspektorat Zürich, Freilagerstrasse 47, 8043 Zürich (Tel. 044 497 88 00)  

• Je nach Firmenanschrift ist unter Umständen ein Eintrag beim Handelsregisteramt des 
Kantons Zürich, Bleicherweg 5, 8001 Zürich, (Tel. 0900 57 63 21) notwendig. 


